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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.04.2023 öffentlich 

 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und 

Verkehr 

29.08.2023 öffentlich 

   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

 

nach unseren Informationen wurden alle Bürgerhäuser durch das Amt für Gebäudemanagement 

besichtigt, um den baulichen und brandschutzrelevanten Zustand zu prüfen. Aufgrund von 

Auflagen sollen einige Bürgerhäuser nur eingeschränkt nutzbar sein.  

 

Ich frage den Oberbürgermeister: 

 

1. In welchen Bürgerhäusern wurden Mängel hinsichtlich eingeschränkter Nutzungen 

festgestellt und welche finanziellen Auswirkungen und welcher zeitliche Rahmen ist 

damit verbunden, um die Mängel zu beheben (bitte um Auflistung)?  

2. Für das Bürgerhaus in Erfurt-Hochheim bestehen Auflagen, dass die Nutzung aus 

brandschutztechnischen Gründen nur mit 12 Personen je Etage erfolgen kann. Welche 

alternativen Möglichkeiten bestehen, um zeitnah eine Lösung zu finden? 

 

Es wird gebeten, gemäß § 9 Abs. 2 der Geschäftsordnung, die Anfrage nach Beantwortung 

umgehend in den Ausschuss SBUKV zu verweisen. 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

25.04.2023, gez. i. A. xxxxxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion CDU, Herr Kordon 
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